
Mit Verabschiedung des Gesetzes 

zum Schutz vor Manipulationen an 

digitalen Grundaufzeichnungen und 

der Veröffentlichung der Kassensi-

cherungsverordnung kommen neue 

Anforderungen sowohl auf Kassen-

hersteller als auch Kassennutzer zu.  

Es sollen alle Transaktionen erfasst 

und revisionssicher gespeichert wer- 

den, bei Barkassen sollen tägliche 

Kassenstürze zu mehr Transparenz 

führen. In erster Linie ist jedoch die 

Unsicherheit gegenüber der Rege-

lung groß, die schon am 1.1.2020 in 

Kraft treten soll.

KASSENSYSTEME

Erstellung einer  
angemessenen  

Verfahrens- 
dokumentation

Verhaltensregeln  
für Mitarbeiter  
während  der  

Kassennachschau

Prüfung der  
Kassensysteme  
auf Einhaltung  

der GoBD

Hilfe bei Frage- 
stellungen zur  

Kassensicherungs- 
verordnung TSE

Gesetz gegen
Manipulation

Unterstützung bei  
der Umsetzung

Zertifizierung nach
IDW PS 880



UNSER LEISTUNGSANGEBOT

Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung 

der Anforderungen nach GoBD bei 

der Kassen- und Softwareentwick-

lung oder unterstützen Sie bei der 

Erstellung einer angemessenen Ver-

fahrensdokumentation. Ihr Kassen-

system prüfen und bescheinigen wir 

gern nach IDW PS 880 oder schätzen 

die Konformität des Kassensystems 

bzw. die vom Hersteller ausgehän-

digte Bescheinigung ein. Zusätzlich 

unterstützen wir Sie bei Fragestel-

lungen zur Kassensicherungsver-

ordnung und Schnittstelle zur TSE.

Die Kassennachschau stellt ein eigen- 

ständiges Verfahren zur zeitnahen 

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 

Kassenaufzeichnungen dar. Diese 

erfolgt unangekündigt und ist for-

mal keine Außenprüfung, kann aber 

bei Mängeln in diese übergehen. Zur 

Kassennachschau ist es Amtsträ-

gern erlaubt, zu den üblichen Ge-

schäftszeiten die Geschäftsräume 

zu betreten und Personen mit Zu-

griffs- und Benutzerrechten des 

Kassensystems zur Mitwirkung auf-

zufordern. Gern unterstützen wir bei 

der Erstellung von Verhaltensregeln.

Kassenhersteller

›  Bewertung der Umsetzung der 

Anforderungen nach GoBD bei 

der Kassen- und Softwareent-

wicklung

›  Bescheinigung nach IDW PS 880: 

Konformes System und Vertriebs-

argument ggü. Kunden

›  Unterstützung bei Fragestellungen 

zur Kassensicherungsverordnung 

und Schnittstelle zur technischen 

Sicherheitseinrichtung

Kassenanwender

›  Unterstützung bei der Erstellung 

einer angemessenen Verfahrens-

dokumentation

›  Einschätzung der GoBD-Konfor-

mität des Kassensystems bzw. der 

vom Hersteller ausgehändigten 

Bescheinigung nach IDW PS 880

KONTAKT

gbit@ebnerstolz.de


